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©aupoliseUiep SBcotiÖI»

gungen Der ©tabt 3iirid)
tourben am 6. 9tptil für

fotgenbe ©auprojette,
teilroetfe unter ©ebingungen,
erteilt : 1. ©augenoffenfcpft

Söitrgli für jroet 9Jtet|tfamüienpufer mit ©infriebung
fßrioatfir. 4 unb 6/©cplpu§ftrafje, $. 2 ; 2. 9t. ©runner
für ein @infamittenpu§ Kappetiftraffe 43, 3 2; 3. ©ebr.
©ajjmann für eine 9tutoremife im ©ureauanbau ©ee--,/

©acfiftr. 15, 3-2; 4. 30*$«* ©apierfabtiî a. b. ©it)l
für einen Üm= unb 9Iufbau ©erf. 9tc. 90 II ©ieffpbet»
ftra^e, 3> 3; 5 91t. 9toiter für eine 9tutoremife ©ip
fetbfiraffe 121, 3-4; 6. £>. 9Jtict)et für eine ©infriebung
Stöntgenftraffe 70, 3-5; 7. ©cporf für ©ergröffe*
rung beê Koblenfcpppenê ©i^Iquai 253, 3- 5; 8. ®r.
9t. ©är für einen 9tn= unb Umbau 9tigiftra|e 42, 3 6 ;

9. f). £äd)ter für ein ©tnfamilienpuS ®orfftrafje 76,
3- 6; 10. Kanton 3örtrf) für eine Stutoremife f)alben=
badjfirafje 14, 3. 6; 11. @, Stßatbooget für ein @in=

famitien|au§ mit ©tnfriebungsftü^mauer 9Bibict)ftr. 34,
3- 6; 12. ©augenoffenfcpft Kapfplbe für ein 3ei=
famitienpus unb jtoei ©infamitienpufer f>irèlanSer=
firafje 40/Duartierfirafje A 3 unb 5, 3ürid) 7; 13.
SBitmer & ©enn für ein ©tnfamiftenpui 9JtitteIberg=
ftetg 4, 3ürid§ 7 ; 14, Sftarfort & Stiertet für ein 3Bop=

unb @efcpft§pu§ unb teilroetfe ©infriebung 9!tüt)lebactp
ftraffe 9, 3ürid) 8.

9teu» usb Umbau Der Kaittoualbasî in gürtd).
®ie ©antrecpung§prüfung§tommiffion beantragt bem

Kantonërat, für bie ©rfteßung oon 9teubauten an ber

ïatftraffe 8 unb 10, am £>ennetoeg unb in ben £>of»

räumen bafelbft, jum S^ecte ber ©rmeiterung be§ Kan=

tonalbanfgebäube§ an ber ©appfftraffe 9 in 3üricf),
fomie für bie 9tusfüpung ber bamit pfammenpngenben
2tnfd)luprbeiten am fjauptgebäube bem ©antrat einen

Krebit oon 4,685,000 gt. ju erteilen.
SauHdjeS auê SRüfdftifon (3üricp ®ie ©emeinbe*

oerfammlung ©üfcpton beroiüigte 13,000 gr. ©ettrag
für ben ©au etneë Sfiepf amilient)aufe3 unb 15,000
granten für ben ©inbau oon SSopungen in beftefyenben
Käufern.

©autrebite 5er ©emetnbe SöSbCHSmit. ®er ©e=

meinberat SBäbenstoit erfuct)t bie ©emeinbeoerfammtung
um bie ©eroatyrung eine! 9tad)trag§trebite§ oon 26,690
ffranfen für ben ©au ber ©feet ft raffe. ®te 9telto=

fofien biefer 9totftanb§arbeit belaufen ficE> auf 141,609
ffranten bei einem betoißigten Krebit oon 115,000 gr.
3m roeitern pt bie ©emeinbeoerfammtung über einen

gemeinberätticpn 9tnirag betreffenb @r ft et tun g einer

3entratpijung nebft fanitären 9tnlagen im
©etunbarfc|ult)au§ im Koftenbetrag oon 19,500 gr.
©efdjtuff p faffen.

®ie ©ûttîStigîett tu öer ©emeinbe ïtjun ift gegen*

roärtig eine fep rege unb jtoar nict)t nur auf bem @e=

Baupolizeiliche Bewillì-
gungen der Stadt Zürich
wurden am 6. April für

folgende Bauprojekte,
teilweise unter Bedingungen,
erteilt: 1> Baugenossenschaft

Bürgli für zwei Mehrfamilienhäuser mit Einfriedung
Privatstr. 4 und 6/Schulhausstraße, Z, 2 ; 2. A, Brunner
für ein Einfamilienhaus Kappelistraße 43, Z 2; 3. Gebr.
Gaßmann für eine Autoremise im Bureauanbau See-/
Bachftr. 15, Z. 2; 4. Zürcher Papierfabrik a. d. Sihl
für einen Um- und Aufbau Vers. Nr. 90 II Gießhübel-
straße, Z. 3; 5 M. Rotter für eine Autoremise Sihl-
feldstraße 121, Z. 4; 6. H. Michel für eine Einfriedung
Röntgenstraße 70. Z. 5; 7. R. Schnorf für Vergröße-
rung des Kohlenschuppens Sihlquai 253, Z. 5; 8. Dr.
R. Bär für einen An- und Umbau Rigistraße 42, Z, 6 ;

9. H. Hächler für ein Einfamilienhaus Dorfstraße 76,
Z. 6; 10. Kanton Zürich für eine Autoremise Halden-
bachstraße 14, Z. 6; 11. E. Waldvogel für ein Ein-
familienhaus mit Einfriedungsstützmauer Wibichstr. 34,
Z. 6; 12. Baugenossenschaft Kapfhalde für ein Zwei-
familienhaus und zwei Einfamilienhäuser Hirslander-
straße 40/Quartierstraße /X 3 und 5, Zürich 7; 13.
Witmer à Senn für ein Einfamilienhaus Mittelberg-
steig 4, Zürich 7 ; 14. Marfort K. Merkel für ein Wohn-

und Geschäftshaus und teilweise Einfriedung Mühlebach-
straße 9, Zürich 8.

Neu- u«d Umbau der Kantonalba«! in Zürich.
Die Bankrechnungsprüfungskommisfion beantragt dem

Kantonsrat, für die Erstellung von Neubauten an der
Talstraße 8 und 10, am Henneweg und in den Hof-
räumen daselbst, zum Zwecke der Erweiterung des Kan-
tonalbankgebäudes an der Bahnhofstraße 9 in Zürich,
sowie für die Ausführung der damit zusammenhängenden
Anschlußarbeiten am Hauptgebäude dem Bankrat einen

Kredit von 4,685,000 Fr. zu erteilen.
Bauliches aus RAschltko» (Zürich). Die Gemeinde-

Versammlung Rüschlikon bewilligte 13,000 Fr. Beitrag
für den Bau eines Mehrfamilienhauses und 15,000
Franken für den Einbau von Wohnungen in bestehenden

Häusern.
Baukredite der Gemeinde Wädenswil. Der Ge-

meinderat Wädenswil ersucht die Gemeindeversammlung
um die Gewährung eines Nachtragskredites von 26.690
Franken für den Bau der Etzel straße. Die Netto-
kosten dieser Notstandsarbeit belaufen sich auf 141,609
Franken bei einem bewilligten Kredit von 115,000 Fr.
Im weitern hat die Gemeindeversammlung über einen

gemeinderätlichen Antrag betreffend Erstellung einer

Zentralheizung nebst sanitären Anlagen im
Sekundarschulhaus im Kostenbetrag von 19,500 Fr.
Beschluß zu fassen.

Die Bautütigkeit i» der Gemeinde Thu« ist gegen-

wärtig eine sehr rege und zwar nicht nur auf dem Ge-



12 SDttftr. fdjtottj. Çattbto >3eitntt0 („aWeifterMatt") SRr. 2

biete beS Tiefbaues, fonbern namentlich aucß irn f)ocß=
bau. 3m »ergangenen 3aß*e rourben meßt meniger
als 118 Vauten beroißigt, roäßrenb e§ ba§ maßt befie
griebenSjaßr (1912) nur auf 57 Veroiüigungen braute,
toobet atterblngS p berücfftdEjtigen ift, baß fieß feitßer
bureß bte ©ingemetnbung oon ©otbiroit unb ©trättligen
bie ©emetnbe Sßun erßeblicß oergrößert ßat. SaS tau»
fenbe 3<*ß* bürfte ein fReforbjaßr raerben. StefeS 3<*ß*
fjat bie SBautätigfeit eßer nod) zugenommen. 3« ben
erfien groei Pönalen finb bereits 35 ©efucße etngelangt.

Vanfrebitc in Vafelftabt. Ser ©roße fRat beroil»

ligte 438,000 gr. StacßtragSfrebite für ben Intauf oon
Zioei Siegenfcßaften, für ben SluSbau ber patßoto»
gifcß=anotomifcßen 31 n ft a 11 ber llnioerfität
unb für Heinere Vauoorlagen.

Ser Umbau ber „Vriißttaube" in @t. ©aßen.
(Korr.) Stm 26. September 1905 ratifizierte bie Vürger»
oerfammlung ber ©tabt St. ©aßen ben Kauf ber Siegen
fcßaft Sorftraße 72, bie fogenannte „VrüßEaube", um
ben peiS oon 400,000 gr. unb in ber Peinung, bie

neue Sonßatte fomme fpüter auf btefen Paß ju fießen.
Sie Siegenfcßaft mißt 4290 m* unb ift in einen pracßt»
ooßen ©arten umgetoanbelt. 3ur Siegenfcßaft geßört ein
SBoßnßauS, baS $u 70,000 gr. affefurtert ift, ebenfo ein
fteinereS ©ärtnerßauS. ©tücflicßerroetfe mürbe beim Kaufe
ftiputiert, baß bie Siegenfcßaft erft nacß bem Slbteben
ber SBitroe beS ©igentümerS an bie ©tabt übergeße unb
baß aucß erft bannjumat ber Kaufpreis ju entrichten fei.

Siefer galt ift nun eingetreten. 3"Zraif^en ift aber
bie Sonßatte auf einem anbern unb beffern Paße er»

fteßt morben. Sie ©tabt ßat für ©arten unb §auS
feine Verroenbung meßr. Sie Unterfudßungen ergaben
aucß, baß bas ffauS recßt unpraftifcß gebaut ift unb für
eine Vermietung fieß nießt reißt eigne, ©cßon einige 3«it
fteßt baS |>auS teer unb ber ©arten unbenüßt. SlXHe

Slnftrenpungen, einen Pieter zu finben, fcßeiterten an ber
ßoßen Piete unb bem unbefriebigenben ßuftanb beS

|>aufe§. Stun ift fürzlitß ein Vertrag mit ber eoange»
ttfcßen Kircßenoorfteßerfcßaft beS KreifeS ©entrum oer»
einbart morben, nacß roetcßem biefe baS £>auS nacß er»

folgtem Umbau für einen ißrer Parrßerren zum greife
oon 6000 gr. per 3<*ß* auf bie Sauer oon 10 3aß*en
mietet. Ser ©arten mirb öffentliche Slntage, maS zu
begrüßen ift. Sie Umbaufoften finb mit 30,000 gr.
berechnet. @S ift bie Q^u^olßeizung einzuricßten, ein
Vabzimmer einzubauen, bie Kanalifation zu erfteßen unb
bie gaffaben zu renooteren nebft einer roeitern ßußf
fteinern Slbänberungen unb ©rgänzungen. Ser ©emeinbe»
rat bemißigte ben nötigen Krebit. — ©in gutes ©efcßäft
mirb baS nie abgeben, ba mit 6000 gr. Piete eigentlich
nur ein Kapital oon 100,000 gr. oerzlnft mirb. @S

fönnen ©tabtoerroaltungen aucß etroa zu „roeltficßHg"
fein, feilte fönnte bie Siegenfcßaft roefentließ bißiger
gefauft roerben.

@iu neues ScßulßauS in Sefeubüreu (Stargau)
mirb nacß bem pane oon Slrcßiteft ©cßneiber in
Vaben erfteßt. Pit bem Vau foß möglicßft batb be=

gönnen merben.

VaulicßeS aus VlurttIto«ßocar*o. Sie ©emeinbe»

oerfammlung bemißigte einen Krebit oon 6000 gr. für
bie Vorfiubien zur Verooßftänbigung ber Kanalifa»
tion. ©benfo mürbe ber Vau einer ©traße be»

feßtoffen bis zur ©renze oon Pinufio (am £>ang) unb
oerfeßiebene ©traßenoerbefferungen.

gluflzeugßoße. Ser ©tabtrat oon Saufanne be»

roißigte einen Krebit oon 23,000 gr. für bie SBieber»

erridßtung ber glugzeugßaße oon VIecßerette.

Sie neue Sanortnuns ber Statt St. Men.
(Korrefponbenj.) ©oxtfe^ung.)

B. Vauzoue*«£)rbnu*g unb UeberbauuugSptan.
3ebe ber früßeren brei ©emeinben (©t. ©aßen,

©traubenzeß unb Sabtat) ßatte ißre eigene Vauzonen»
©inteilung, mit je oier 3°uen, bie fieß moßt naiß bem

3nßatt ber Vorfcßriften zum Seit miteinanber beeften,
aber ber mirtfdiaftlidßen unb bauließen 3ufammenge»
ßörigfeit beS ©anzen meßt ober zu roenig Siecßnung
trugen. @S feßtte ein einßeittidßeS ©pftem für eine rieß»

tige Slbftufung ber bauließen StuSnüßung oom ©tabt»
fern aus nadß ber pripßetie. Stbgefeßen ßteoon rourbe
biSßer aßzufeßr auf eine ©infeßränfung ber bautießen
StuSnüßung in ßorizontaler ftatt in oertifater ^infießt
ßingeroirft, tnbem baS ßufammenbauen ber ^üufer nur
in menigen 3"uen geftattet rourbe. Setber begnügte man
fieß babei in 3°nen mit offener überbauung zum Seit
mit ganz unzureießenben feittießen Stbftünben, benen nießt
eine angemeffene Vefcßränfung ber Vaußöße entfpraeß.
Siefen 9JÎäugeln ift moßt oor aßem ber fo unbefrlebi»
genbe 3uftanb ber biSßerigen Überbauung unfereS lang»
gezogenen §ocßtateS unb feiner |)änge zuzufeßreiben. Sie
aflzu ßoßen Vauten mirfen in ben äußern Quartieren
um fo ungünftiger, als fie otelfacß erft ben Stnfang ge»

planter großer Vaublöde bilben unb ißre Vranbmauern
oießei.cßt für lange auf einen feittießen Stnfdßtuß marten
müffen. Stocß unerfreutießer finb jene Quartiere, in
benen bie einzelnen Käufer oßne irgenbroelcße natürtieße
©ruppietung, aber aucß oßne genügenbe feittieße Slbftänbe
in bte §öße' ragen. SCßenn biefe ©rfdßeinungen teiber aus
unferem ©tabtbilbe nießt meßr roegzutitgen finb, fo ift
eS boeß am Paße, baß mir bie richtigen Seßren für bie

ßufunft barauS gießen, ©eroiß geroäßrteiftet audß bie
befte Vauorbnung noiß feineSmegS eine fcßöne Überbau»

ung ; fie fann aber bie ©runbtage bafür feßaffen unb
auf aße gäße grobe SluSmücßfe oerßinbetn. Übrigens
ßanbett eS fieß babei nießt etroa nur um äftßetifcße 3"=
tereffen ober Siebßabereten. Sie maßre Stftßetif beS

©täbtebaueS ift oor aßem ber äußere StuSbrud ßßgie»
nifcß unb foziat befriebigenber Sßoßnoerßättniffe. Sie 3u=
taffung aflzußoßer Vauten ßat nur bazu gefüßrt, ben

für bie bautieße ©rroeiterung beftimmten Voben einer
entfprecßenb ftärferen ©pefutation zu übertiefem unb
feßließtieß mit peifen zu oerteuern, bie nießt nur bte

SBoßnungSztnfe oerteuern, fonbern in Krifenzeiten, roie

fie gegenroärtig befteßen, nocß meßr bie ©igentümer fetbft
betaften.

SSenn je ein 3eitpunft, fo ift ber heutige befonberS
geeignet, bie nötige Korreftur in ber Drbnung ber zu=

täffigen Vaußöße unb ber ÜberbauungSart oorzuneßmen.
S>eute, roo bie Vobenfpefutation oößig barniebertiegt,
ßaben bte ©igentümer be§ in überreießem Paße oorßan»
benen baureifen SanbeS fetbft baS größte 3«tereffe ba»

ran, baß bie StuSftcßten auf etne balbige Verroertung
ißrer ©runbfiüde bureß eine befeßeibene Vefcßränfung
ber Vaußöße roenigftenS einigermaßen oerbeffert merben.
Vei bem geringen VaubebürfniS, baS üorauSficßttidß nodß

längere 3ett anßatten mirb, märe ißnen als ©efamtßeit
fießertieß nießt bamit gebient, menn bureß eine allzu in»

tenfioe bauließe StuSnüßung oerßältniSmäßig meniger
©runbftttcîe befriebigt roerben fönnten. gür bie Verooß»
ner ber neu zu erftettenben Käufer aber ift feineSmegS
Zu befürchten, baß eine Verminberung ber zuläffigen
©toclroerfzaßt eine Verteuerung ber neuen SBoßnungen
zur gotge ßaben merbe. 9ßir fönnen bie Vebenfen, bie
in ber ©tngabe eines QuartieroereinS nadß biefer Vidß»

tung geltenb gemaeßt morben finb, burdßauS nidßt als
bereeßtigt ober gar ßidßßattig anerfennen. @S muß oiet»

meßr feftgefiellt merben, baß, roie grünbtidße Unterfu»
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biete des Tiefbaues, sondern namentlich auch im Hoch-
bau. Im vergangenen Jahre wurden nicht weniger
als 118 Bauten bewilligt, während es das wohl beste

Friedensjahr (1912) nur auf 57 Bewilligungen brachte,
wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß sich seither
durch die Eingemeindung von Goldiwil und Strättligen
die Gemeinde Thun erheblich vergrößert hat. Das lau-
sende Jahr dürfte ein Rekordjahr werden. Dieses Jahr
hat die Bautätigkeit eher noch zugenommen. In den
ersten zwei Monaten sind bereits 35 Gesuche eingelangt.

Baukredite in Baselstadt. Der Große Rat bewil-
ligte 438,000 Fr. Nachtragskredite für den Ankauf von
zwei Liegenschaften, für den Ausbau der patholo-
gisch-anotomischen Anstalt der Universität
und für kleinere Bauvorlagen.

Der Umbau der „Briihllaube" in St. Gallen.
(Korr.) Am 26. September 1905 ratifizierte die Bürger-
Versammlung der Stadt St. Gallen den Kauf der Liegen
schaft Torstraße 72, die sogenannte „Brühllaube", um
den Preis von 400,000 Fr. und in der Meinung, die

neue Tonhalle komme später auf diesen Platz zu stehen.
Die Liegenschaft mißt 4290 und ist in einen pracht-
vollen Garten umgewandelt. Zur Liegenschaft gehört ein
Wohnhaus, das zu 70,000 Fr. assekuriert ist, ebenso ein
kleineres Gärtnerhaus. Glücklicherweise wurde beim Kaufe
stipuliert, daß die Liegenschaft erst nach dem Ableben
der Witwe des Eigentümers an die Stadt übergehe und
daß auch erst dannzumal der Kaufpreis zu entrichten sei

Dieser Fall ist nun eingetreten. Inzwischen ist aber
die Tonhalle auf einem andern und bessern Platze er-
stellt worden. Die Stadt hat für Garten und Haus
keine Verwendung mehr. Die Untersuchungen ergaben
auch, daß das Haus recht unpraktisch gebaut ist und für
eine Vermietung sich nicht recht eigne. Schon einige Zeit
steht das Haus leer und der Garten unbenützt. Alle
Anstrengungen, einen Mieter zu finden, scheiterten an der
hohen Miete und dem unbefriedigenden Zustand des
Hauses. Nun ist kürzlich ein Vertrag mit der evange-
lischen Kirchenvorsteherschast des Kreises Centrum ver-
einbart worden, nach welchem diese das Haus nach er-
folgtem Umbau für einen ihrer Pfarrherren zum Preise
von 6000 Fr. per Jahr auf die Dauer von 10 Jahren
mietet. Der Garten wird öffentliche Anlage, was zu
begrüßen ist. Die Umbaukosten sind mit 30,000 Fr.
berechnet. Es ist die Zentralheizung einzurichten, ein
Badzimmer einzubauen, die Kanalisation zu erstellen und
die Fassaden zu renovieren nebst einer weitern Zahl
kleinern Abänderungen und Ergänzungen. Der Gemeinde-
rat bewilligte den nötigen Kredit. — Ein gutes Geschäft
wird das nie abgeben, da mit 6000 Fr. Miete eigentlich
nur ein Kapital von 100,000 Fr. verzinst wird. Es
können Stadtverwaltungen auch etwa zu „weitsichtig"
sein. Heute könnte die Liegenschaft wesentlich billiger
gekauft werden.

Ei« neues Schulhans i« Beseubiire« (Aargau)
wird nach dem Plane von Architekt Schneider in
Baden erstellt. Mit dem Bau soll möglichst bald be-

gönnen werden.

Bauliches aus Muralto-Locaruo. Die Gemeinde-
Versammlung bewilligte einen Kredit von 6000 Fr. für
die Vorstudien zur Vervollständigung der Kanalisa-
tion. Ebenso wurde der Bau einer Straße be-

schloffen bis zur Grenze von Minusio (am Hang) und
verschiedene Straßenverbesserungen.

Flugzeughalle. Der Stadtrat von Lausanne be-

willigte einen Kredit von 23,000 Fr. für die Wieder-
errichtung der Flugzeughalle von Blöcherette.

Die neue Anordnung der Stadt St. Gallen.
(Korrespondenz.) (Fortsetzung.)

k. Bauzoneu-Orduuug und Ueberbauuugsplau.
Jede der früheren drei Gemeinden (St. Gallen,

Straubenzell und Tablat) hatte ihre eigene Bauzonen-
Einteilung, mit je vier Zonen, die sich wohl nach dem

Inhalt der Vorschriften zum Teil miteinander deckten,
aber der wirtschaftlichen und baulichen Zusammenge-
Hörigkeit des Ganzen nicht oder zu wenig Rechnung
trugen. Es fehlte ein einheitliches System für eine rich-
tige Abstufung der baulichen Ausnützung vom Stadt-
kern aus nach der Peripherie. Abgesehen hievon wurde
bisher allzusehr auf eine Einschränkung der baulichen
Ausnützung in horizontaler statt in vertikaler Hinsicht
hingewirkt, indem das Zusammenbauen der Häuser nur
in wenigen Zonen gestattet wurde. Leider begnügte man
sich dabei in Zonen mit offener überbauung zum Teil
mit ganz unzureichenden seitlichen Abständen, denen nicht
eine angemessene Beschränkung der Bauhöhe entsprach.
Diesen Mängeln ist wohl vor allem der so unbefriedi-
gende Zustand der bisherigen Überbauung unseres lang-
gezogenen Hochtales und seiner Hänge zuzuschreiben. Die
allzu hohen Bauten wirken in den äußern Quartieren
um so ungünstiger, als sie vielfach erst den Anfang ge-
planter großer Baublöcke bilden und ihre Brandmauern
vielleicht für lange auf einen seitlichen Anschluß warten
müssen. Noch unerfreulicher sind jene Quartiere, in
denen die einzelnen Häuser ohne irgendwelche natürliche
Gruppierung, aber auch ohne genügende seitliche Abstände
in die Höhe' ragen. Wenn diese Erscheinungen leider aus
unserem Stadtbilde nicht mehr wegzutilgen sind, so ist
es doch am Platze, daß wir die richtigen Lehren für die

Zukunft daraus ziehen. Gewiß gewährleistet auch die
beste Bauordnung noch keineswegs eine schöne Überbau-

ung; sie kann aber die Grundlage dafür schaffen und
auf alle Fälle grobe Auswüchse verhindern. Übrigens
handelt es sich dabei nicht etwa nur um ästhetische In-
teressen oder Liebhabereien. Die wahre Ästhetik des
Städtebaues ist vor allem der äußere Ausdruck hygie-
nisch und sozial befriedigender Wohnverhältniffe. Die Zu-
laffung allzuhoher Bauten hat nur dazu geführt, den

für die bauliche Erweiterung bestimmten Boden einer
entsprechend stärkeren Spekulation zu überliefern und
schließlich mit Preisen zu verteuern, die nicht nur die

Wohnungszinse verteuern, sondern in Krisenzeiten, wie
sie gegenwärtig bestehen, noch mehr die Eigentümer selbst
belasten.

Wenn je ein Zeitpunkt, so ist der heutige besonders
geeignet, die nötige Korrektur in der Ordnung der zu-
lässigen Bauhöhe und der Überbauungsart vorzunehmen.
Heute, wo die Bodenspekulation völlig darniederliegt,
haben die Eigentümer des in überreichem Maße vorhan-
denen baureifen Landes selbst das größte Interesse da-
ran, daß die Aussichten auf eine baldige Verwertung
ihrer Grundstücke durch eine bescheidene Beschränkung
der Bauhöhe wenigstens einigermaßen verbessert werden.
Bei dem geringen Baubedürfnis, das voraussichtlich noch

längere Zeit anhalten wird, wäre ihnen als Gesamtheit
sicherlich nicht damit gedient, wenn durch eine allzu in-
tensive bauliche Ausnützung verhältnismäßig weniger
Grundstücke befriedigt werden könnten. Für die Bewoh-
ner der neu zu erstellenden Häuser aber ist keineswegs
zu befürchten, daß eine Verminderung der zulässigen
Stockwerkzahl eine Verteuerung der neuen Wohnungen
zur Folge haben werde. Wir können die Bedenken, die
in der Eingabe eines Quartiervereins nach dieser Rich-
tung geltend gemacht worden sind, durchaus nicht als
berechtigt oder gar stichhaltig anerkennen. Es muß viel-
mehr festgestellt werden, daß, wie gründliche Untersu-
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